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*

Das ÖBA richt€t sich an Leser beìde¡lei Geschlechts. De¡ einfacheren Lesbarkeit halber wird die männÌiche Fo¡m verwendet.
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Zur Höhe des von der Bank an den Darlehensnehmer zu zahlenden Nutzungsersatzes 397
bei einem Widerruf eines lmmobiliar-Darlehensvertrages

lm Rahmen derWiderrufs-Rechtsprechung des BGH sind die meisten - nicht aber sämtliche - Fragen

augenscheinlich geklärt. Allerdings ist nach wie vor offen, auf welche Weise das darlehensgewäh-

rende Kreditinstitut bei einem Widerruf eines lmmobiliar-Darlehensvertrages die erhaltene Zins- und

Tilgungsleistungen tatsächlich nutzen kann/darf (vgl. BGH, Beschl. v. 12.1.2016 - Xl ZR 366115,
Tz. 18, BKR 2016, 200). Der Beitrag beleuchtet diese Frage, u. a. durch die Entwicklung eines Zah-

lungsstrommodells für das deutsche Pfandbriefsystem. Darüber hinaus werden die auf der Basis der

BGH-Rechtsprechung bestehenden Handlungsmöglichkeiten für die Bank erörtert.

Vereinbarkeit der Delisting-Neuregelung mit der europarechtlichen Kapitalverkehrs- 409
freiheit

Der mit Wirkung zum 27 .11.2015 im Rahmen der Umsetzung der Transparenzrichtlinie (RiL 2013/50,

EU) eingeführte 5 39 Abs.2-6 BörsG n. F. markierte den (vorläufigen) Schlusspunkt eines Zustands

der Rechtsunsicherheit, fehlenden Anlegerschutzes und bereitete zahlreichen, den kompletten ln-

stanzenzug beschäftigenden Gerichtsentscheidungen und Diskussionen im Schrifttum vorerst ein

Ende. Gleichwohl hat die Neuregelung durch den Gesetzgeber neue Fragen aufgeworfen. Der Beitrag

befasst sich in diesem Zusammenhang mit der Frage der Europarechtskonformität des 5 39 Abs. 2
Sarz 3 Nr. 1, Abs. 4 BörsG.
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Y. Zusammenfassung in Thesen sB0

In d'en 125 Jabren seit ihrer Einführwng im Jahre 1892 bat die dewtscbe GmbH einerseits einen
Siegeszøg um die gønze \Meh angetreten wnd møsste sicb øndererseits irn eigenerc Heimøtlønd der
scharfen Konþ,wrrenz der englíschen Lirnited erwebren. Dieser Wettbewerb setzte irn Internøtiona-
len Gesellschøftsrecht einen Wechsel von der Sitz- zwr Gründungstbeorie nora.tts. Seine negativen
Auswirkwngen løssen sicb, ruie d,ie jüngere EwGH-Recbtsprecbung zeigt, d.wrcb eine am Sachpro-
blem orientierte Anwendwng inländischer Drittschwtzregeln zielgericbtet eingrenzen. Im europäi-
schen ldeenwettbewerb ist døs dewtsche GmbH-Recbt derweil dewtlicb zwrückgefallen. Das Tiegt
weniger øn der aermeintlicben Dorninanz des englischen Recbts øls øm ldeenreicbtum d.er þleine-
ren EU-Støaten, d'enen es rnit gwt durchdacbten Reformprojekten gelingt, internøtionøl Awfrnerk-
sømh.eit awf sicb zw ziehen.

Since its introdwction 125 years ø.go, the German Private Compøny ("GmbH") bas been a snccess
story and' bas seraed øs a mod.el for company løw reform øll over the world. In its cowntry of origin,
howezter, the GmbH faced fierce competition by tbe Engtish Private Compøny Liruited by Shàres

'r' Der Autor ist Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Deutsches und Europäi-
sches Handels- und Gesellschaftsrecht an der Julius-Maximilians-IJniversität \Øürzburg.
Bei dem Beitrag handelt es sich um die erweiterte und um Nachweise ergãnzte Fassung
des vortrags, den der verfasser am'1.1. Mai 2or7 zum Auftakt der Tagung ,,125 Jahrá
GmbH- Ges etz" ander Ruprecht- Karls -Universität Heidelberg gehalten hat.
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Seit nunmehr zweilahrzehnten wird das Führerscheinwesen in Osterreich als eigene Rechtsquelle in einem

europäisch harmonisierten Rahmen weiterentwickelt und erweist sich dabei als überaus lebendige Materie:

Bei ãinem Kfz,Bestand von ca 6,6 Miilionen werden jährlich beinahe 170.000 Lenkberechtigungen aller

Klassen erteilt.
Von Armin Kaltenegger

+ Aktuelle Rechtsprechung des EuGH zur Direktklage gegen den Versicherer
Der EuGH hat in zwei aktuellen Entscheidungen seine Rsp zur Direktklage gegen den Versicherer nach

Art 11 Abs 2 EUGWO (BrtiLssel I) erweitert und damit in den Themengebieten Klägergerichtsstand (EuGH

C-340116) und Gerichtsstandsvereinbarung (EuGH C-365116) seine bisherige Rsp ergänzt bzw konkretisiert.

Von Nora Michtner

t Anmerkung zu EuGH C-340/16. . . .
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Abs 1 Z 12 B-VG) ist unklar, wie StVO-Regeln über Geschwindigkeitsbeschränkungen im Dienste der Luft-

reinhaltung einzuordnen sind. Der Beitrag plädiert für die Zuordnung zur Bundes-Luftreinhaltekompetenz'

Von Andreas Høuer

Ð Lawinensprengungen . .

Die Sicherung des organisierten Schiraums vor Lawinen gehört zu den Kardinalpflichten des Pisten- oder

Routenhalters. Zur Erftllung dieser Pflicht sind regelmäßig Lawinensprengungen erforderlich' Das 36. Seil-

bahnsymposium befasste sich erneut mit Fragestellungen, die sich im Zusammenhang mit Lawinenspren-

gungen eigeben. Dabei nahm das Gremium auf Aussagen Bezug, die es schon früher zu dieser Thematik

[etróæn natte, und untersuchte, ob diese früheren Thesen auch im Lichte neuerer Entwicklungen aufrecht-

ãrhalten werden können. Darùber hinaus wurde eine in jüngerer Zeit häufìger geübte Praxis beleuchtet,

nämlich die Durchfiihrung von Lawinensprengungen zur Sicherung bestimmter Geländebereiche außerhalb

des organisierten Schiraums. Der Beitrag informiert darüber.

Von Johannes Støbentheiner
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I Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser
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Rolf Lankau, Bernhard Munsa, Hans Peter Stimming, Paul R.Tarmann
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